
Stellenausschreibung 

des Nahbereichsschulverbandes Kappeln 
 

Für das Reinigungsteam der Gorch-Fock-Schule ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 

Stelle als  

 

Reinigungskraft (m/w/d) 
(10 Stunden/Woche) 

 

zu besetzen. 

 

Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von  

10 Stunden. Die Arbeit ist mittags nach Schulschluss in der Regel von Montag bis Freitag 

zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr zu leisten. In den Ferien erfolgt eine Grundreinigung, die 

zwischen 07:15 Uhr und 09:15 Uhr zu leisten ist. 

 

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in der Entgeltgruppe 2 

TVöD. 

 

Gute Gründe für  

Ihre Bewerbung: 

 Ein engagiertes Team, das sich auf Sie als neues 

Teammitglied freut 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung 

 Leistungsgerechte Bezahlung / Jahressonderzahlung  

 Zusätzliche betriebliche Altersvorsorge (VBL) 

 E-Bike Leasing 

 Familienfreundliche Arbeitsbedingungen  

 Arbeiten in einem attraktiven Umfeld 
 

Die Vorgaben des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) für Menschen mit 

Behinderungen, des allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) und des Gesetzes zur 

Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst (GstG) werden berücksichtigt. 

 

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Becker 04642 / 183-212 gerne zur Verfügung. 

 

Bewerbungen werden -bevorzugt online mit einem Anhang im pdf-Format-, mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf), bis zum 22. April 2026 erbeten an den 
Verbandsvorsteher des Nahbereichsschulverbandes Kappeln unter der Mail-Adresse 
bewerbung@nbsv-kappeln.de oder schriftlich an Nahbereichsschulverband Kappeln, 
Personalabteilung, Reeperbahn 2, 24376 Kappeln. 
 
Es können nur vollständig eingereichte Bewerbungsunterlagen berücksichtigt werden. 
Schriftlich eingereichte Bewerbungsunterlagen werden aus Kostengründen nicht 
zurückgeschickt und nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet. 
 
Vor der Einstellung ist ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. 
 
Kappeln, den 02.04.2026 

 

gez. Andresen 

Schulverbandsvorsteher 


